
Haushaltsordnung der Freien und Hansestadt Hamburg 

(Landeshaushaltsordnung - LHO) 

Vom 17. Dezember 2013* 

§ 64 

Grundstücke 

(1) Grundstücke dürfen nur mit Einwilligung der für die Finanzen zuständigen Behörde 

erworben oder veräußert werden. 

(2) Für zu erwerbende oder zu veräußernde Grundstücke ist eine Wertermittlung aufzustellen. 

(3) Dingliche Rechte an Grundstücken sollen nur gegen angemessenes Entgelt bestellt werden. 

Werden im Rahmen der Veräußerung von Grundstücken oder Erbbaurechten 

Grundpfandrechte bestellt, kann von einer Entgelterhebung abgesehen werden. Die Bestellung 

bedarf der Einwilligung der für die Finanzen zuständigen Behörde. 

(4) Beim Erwerb von Grundstücken können Hypotheken, Grund- und Rentenschulden unter 

Anrechnung auf den Kaufpreis übernommen werden. 
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